
 
 

 

 

Allgemeinverfügung 
des Landkreises Grafschaft Bentheim zur Bekämpfung und Eindämmung der 
weiteren Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) im Kreisgebiet 

Hier: 
- Ausgangsbeschränkungen; 
- Besuchsverbot von Alten- und Pflegeeinrichtungen; 
- Verpflichtendes Tragen von Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2 (oder höher-

wertig) in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in der ambulanten Pflege; 
- Verpflichtendes Tragen von Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2 (oder höher-

wertig) für Angehörige der Heilberufe und weitere medizinische Berufe. 
 
Der Landkreis Grafschaft Bentheim erlässt gemäß § 18 S. 1 der Niedersächsischen Verord-
nung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Nds. Corona-
Verordnung)I in der Fassung vom 30. Oktober 2020 (Nds. GVBl. Nr. 38/2020, S. 368 ff.), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 18.12.2020 (Nds. GVBl. Nr. 48/2020, S. 561) in Verbindung 
mit §§ 28 Abs. 1 Satz 2; 28 a Abs.1 und 2 IfSGII in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 NGöGDIII folgende über den Regelungsinhalt der Niedersächsischen Corona-
Verordnung hinausgehende Allgemeinverfügung: 
 

 
1. In der Zeit von 21:00 Uhr bis jeweils 05:00 Uhr des Folgetages ist der Aufenthalt 

außerhalb der eigenen Wohnung grundsätzlich untersagt. Ausnahmen von die-
ser Ausgangsbeschränkung gelten nur bei Vorliegen gewichtiger Gründe. Ge-
wichtige Gründe sind insbesondere:  
- Ausübung beruflicher Tätigkeit, die zwingend in diesem Zeitraum erfolgen 

muss,  
- Ausübung einer Tätigkeit zur Gefahrenabwehr, 
- dringend erforderliche Inanspruchnahme medizinischer oder veterinärmedi-

zinischer Versorgungsleistungen,  
- Unterstützung Hilfsbedürftiger,  
- Handlungen zur dringend erforderlichen Versorgung von Tieren oder 
- zur Begleitung Sterbender. 
Im Falle einer Kontrolle durch die Polizei oder die Ordnungsbehörden sind die 
gewichtigen Gründe glaubhaft zu machen. 
Von der Untersagung nicht umfasst ist das Aufsuchen von Außenbereichen des 
bewohnten Grundstücks, wenn diese der jeweils bewohnten Wohnung aus-
schließlich zugewiesen sind. Nicht verboten ist außerdem der Aufenthalt in einer 
anderen als der eigenen Wohnung, solange der Aufenthalt in dieser Wohnung 
nicht zu einem Verstoß gegen die Vorschriften der Nds. Corona-Verordnung, 
insbesondere gegen die geltenden Regelungen zur Kontaktbeschränkung, führt. 
Abweichend von dem oben benannten Zeitraum gilt die Ausgangsbeschränkung 
am 24. Dezember 2020 von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr des Folgetages. 



 
 

2. Das Betreten von Heimen für ältere oder pflegebedürftige Menschen nach dem 
Niedersächsischen Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), von am-
bulant betreuten Wohngemeinschaften (§ 2 Abs. 3 NuWG) und von Einrichtun-
gen des betreuten Wohnens (§ 2 Abs. 4 NuWG) zum Zweck des Besuchens von 
Bewohnerinnen und Bewohnern in diesen Einrichtungen ist grundsätzlich unter-
sagt.  
Ausgenommen von diesem Betretungs- und Besuchsverbot sind zwei von 
der/dem Bewohner/in auswählbare nahe stehende Personen, die jedoch zwin-
gend aus einem Haushalt kommen müssen und die bis zum Außerkrafttreten 
dieser Allgemeinverfügung nur im Falle deren Verhinderung durch eine (einzige) 
andere von der/dem Bewohner/in auswählbare nahe stehende Person ersetzt 
werden können, sofern bei den vorgenannten Personen jeweils unmittelbar vor 
deren beabsichtigten Besuch medizinisch fachgerecht ein SARS-CoV-2-Ag-
Schnelltest durchgeführt wurde, der dem von der WHO jeweils empfohlenen 
Mindeststandard entspricht und ein SARS-CoV-2-negatives Ergebnis aufweist. 
Bei weiteren Besuchen hat eine erneute Testung der vorgenannten Personen 
stattzufinden.  
Eine Testung ist nicht erforderlich, wenn die jeweils zu testende Person ein 
schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infek-
tion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 nachweist und die dem Testergebnis zu 
Grunde liegende Testung höchstens 72 Stunden vor dem Besuch vorgenommen 
wurde.  
Die oben genannten Einrichtungen dürfen den vorgenannten Personen nur unter 
diesen Voraussetzungen Zutritt zur Einrichtung gewähren. 
Etwaige anders lautende Regelungen in den bereits vorliegenden Hygienekon-
zepten werden durch die obigen Regelungen (ausschließlich) in den genannten 
Punkten ersetzt. 
Die Regelungen des § 14 der Nds. Corona-Verordnung bleiben ansonsten unbe-
rührt. Insbesondere bleibt gemäß § 14 Abs. 5 die Begleitung Sterbender jederzeit 
zulässig. 

3. In allen Alten- und Pflegeeinrichtungen nach Ziffer 2 sowie in der ambulanten 
Pflege hat jede Person, die Kontakt mit den zu pflegenden Personen, Bewohner/-
innen, Besucher/-innen oder dem dort tätigen Personal hat, Atemschutzmasken 
der Schutzklasse FFP2 oder solche mit höherer Schutzklasse ohne Ausatemven-
til zu tragen.  

4. Bei der Durchführung von Tätigkeiten an der Patientin/ am Patienten oder an der 
Kundin/ am Kunden sind alle Angehörigen der Heilberufe (Ärzte/-innen, Zahnärz-
te/-innen, Heilpraktiker/-innen) und das medizinische Assistenzpersonal (medizi-
nische Fachangestellte, Physiotherapeuten/-innen, Ergotherapeuten/-innen etc.) 
verpflichtet, Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2 oder solche mit höherer 
Schutzklasse ohne Ausatemventil zu tragen. 
 
Von dieser Verpflichtung sind auch alle Mitarbeitenden in Apotheken mit Kun-
denkontakt sowie alle weiteren medizinischen Berufe mit Kundenkontakt (Podo-
logen/-innen, Fußpfleger/-innen, medizinische Masseure/-innen, Orthopädie-
Techniker/-innen etc.), mit Ausnahme der Logopäden/-innen, umfasst. Verant-
wortlich für die Einhaltung dieser verpflichtenden Maßnahme sind die jeweiligen 
Inhaber/-innen der Einrichtungen, in denen die genannten Personen tätig wer-
den. 

5. Personen, für die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Be-
einträchtigung oder einer Vorerkrankung, zum Beispiel einer schweren Herz- o-
der Lungenerkrankung, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumut-
bar ist und die dies durch ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche 
Bescheinigung glaubhaft machen können, und Kinder bis zur Vollendung des 6. 
Lebensjahres sind von den Verpflichtungen nach den Ziffern 3 und 4 ausge-
nommen. 



 
 

6. Diese Allgemeinverfügung tritt am 23.12.2020 in Kraft und mit Ablauf des 12. 
01.2021 außer Kraft. Eine Verlängerung bzw. Verkürzung der Geltungsdauer 
bleibt unter Berücksichtigung des jeweiligen Infektionsgeschehens ausdrücklich 
vorbehalten. 

7. Diese Allgemeinverfügung ist gem. § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort 
vollziehbar. 

8. Ordnungswidrig handelt gemäß § 73 Abs. 1 a Nr. 6 IfSG wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen die Anordnung nach den Ziffern 1 bis 4 dieser Allgemeinverfü-
gung verstößt. Jeder Verstoß kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße 
von bis zu 25.000 € geahndet werden. 

 
 
Begründung: 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 18 Satz 1 der Niedersächsischen 
Corona-Verordnung i.V.m. §§ 28 Abs.1 S.2; 28 a Abs.1-3 IfSG i.V.m. § 2 Abs.1 Nr.2, § 3 Abs.1 
S.1 Nr.1 NGöGD. Danach kann die örtlich zuständige Behörde weitergehende Anordnungen 
treffen, soweit es im Interesse des Gesundheitsschutzes zwingend erforderlich ist. 
Der Landkreis Grafschaft Bentheim ist die für den Erlass von notwendigen Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten im Rahmen weitergehender An-
ordnungen sachlich und örtlich zuständige Behörde (§ 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 2, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NGöGD). 
Die Corona-Pandemie begründet eine ernstzunehmende Gefahrensituation für Leib und Leben 
aller Bürger/-innen, die staatliches Einschreiten nicht nur rechtfertigt, sondern mit Blick auf die 
Schutzpflicht des Staates weiterhin gebietet (vgl. u.a. VG Münster, Beschluss vom 09.05.2020 
– 5 L 400/20 -, Rn. 26, juris). Das insofern legitime Ziel, die Ausbreitung des Corona SARS-
CoV-2 zu verlangsamen bzw. einzudämmen, wird und muss weiterhin verfolgt werden, insbe-
sondere vor dem Hintergrund einer drohenden und in Teilen bereits real existierenden Überlas-
tung des Gesundheitssystems und inzwischen auch vor dem Hintergrund der Sicherstellung 
der Versorgung pflegebedürftiger Menschen. 
Die Voraussetzungen des § 18 S.1 Nds. Corona-Verordnung i.V.m. §§ 28 Abs. 1 S. 2; 28 a 
Abs.1 bis 3 IfSG sind vorliegend erfüllt. Die gesundheitsamtlich ermittelte Zahl der Neuinfektio-
nen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 im Gebiet des Landkreises Grafschaft Bentheim im 
hier maßgeblichen Referenzzeitraum von sieben Tagen beläuft sich nach Stand vom 22. De-
zember 2020 auf 210,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Allgemeinverfügung ist von einem weiteren Anstieg der COVID-19 Fälle bzw. von 
einem konstant hohen Wert an Neuinfektionen auszugehen. Die gemeldeten Fälle treten im 
Kreisgebiet verteilt auf. Sie betreffen nicht lediglich einzelne Einrichtungen, Betriebe oder sons-
tige abgrenzbare Teilbereiche des öffentlichen Lebens und sind auch nicht nur auf einzelne 
Stadtteile beschränkt. Durch den drastischen Anstieg der Infektionszahlen auf dem Gebiet des 
Landkreises Grafschaft Bentheim müssen unverzüglich weitere umfänglich wirksame Maß-
nahmen zur Verzögerung bzw. Verlangsamung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbre-
chung von Infektionsketten ergriffen werden. Die bisherigen Allgemeinverfügungen des Land-
kreises konnten dazu beigetragen, dass der exponentielle Anstieg der Infektionszahlen in der 
Grafschaft gebremst werden konnte. Gleichwohl ist die Entwicklung der Neuinfektionen in den 
letzten 7 Tagen überaus besorgniserregend und nichts deutet derzeit darauf hin, dass sich das 
in absehbarer Zeit ändern wird, sofern nicht weitergehende infektionsschützende Maßnahmen 
ergriffen werden. 
Durch diese Allgemeinverfügung des Landkreises Grafschaft Bentheim werden weitergehende 
Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus einzudämmen. Die ange-
ordneten Schutzmaßnahmen sind geeignet, um einer weiteren flächendeckenden Ausbreitung 
und der damit einhergehenden Gefahr zahlreicher schwerer, ggf. auch tödlicher, Krankheitsver-
läufe und einer möglichen Überlastung des Gesundheitssystems wirksam vorzubeugen und 
entgegenzuwirken.  
  



 
 

Zu Ziffer 1: 
In Ansehung des dynamischen Infektionsgeschehens innerhalb des Kreisgebietes ist die Zahl 
der Neuinfektionen auch im Vergleich zur landesweiten Entwicklung besonders kritisch anzu-
sehen. Derzeit liegt die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Grafschaft Bentheim bei 210,7 (Stand: 
22.12.2020). Damit zeigt sich, dass die bereits getroffenen Maßnahmen nicht ausgereicht ha-
ben, um das dortige Infektionsgeschehen nachhaltig zu reduzieren. Es sind daher weitere 
Maßnahmen zu treffen, um eine signifikante Senkung der Zahl der Neuinfektionen zu errei-
chen. Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes werden daher auch weiterhin Maßnahmen ange-
ordnet, die zum einen die Kontakte jedes Einzelnen zu Personen außerhalb des eigenen Haus-
standes soweit wie möglich reduzieren und zum anderen besonders vulnerable Gruppen be-
sonders vor Neuinfektionen zu schützen.  
 
Zur Verringerung der Gesamtzahl von infektiösen Kontakten und damit zur Verringerung der 
Zahl der Neuinfektionen ist es erforderlich, dass in einem eng begrenzten Zeitraum innerhalb 
der Abendstunden der Ausgang beschränkt wird. Der im Verhältnis zu anderen Städten und 
Landkreisen erheblich gesteigerte Wert der 7-Tages-Inzidenz von über 200 macht diese Maß-
nahme erforderlich, um insbesondere die Anzahl der privaten Kontakte, aber vor allem auch die 
Intensität der Kontakte zu reduzieren. So ist die Maßnahme geeignet zu verhindern, dass Men-
schen eine Art „Besuchs-Hopping“ betreiben, indem sie an einem Tag Kontakt zu verschiede-
nen Personen oder Personengruppen in wechselnder Zusammensetzung haben. Weiterhin 
senkt sie die Attraktivität privater Zusammenkünfte zur späteren Abendstunde und trägt damit 
zur Reduzierung der Anzahl und Intensität privater Treffen bei. Vor diesem Hintergrund wäre 
eine wirksame Eindämmung der Verbreitung des Virus auch bei Berücksichtigung aller bisher 
getroffenen Schutzmaßnahmen erheblich gefährdet, würde diese Maßnahme nicht – zumindest 
vorübergehend – getroffen. Auch die besonderen Voraussetzungen des § 28a Abs. 2 IfSG sind 
damit erfüllt. 
 
Die Ausgangsbeschränkung ist hingegen als milderes Mittel im Vergleich zu sonst strengeren 
Kontaktbeschränkungen zu qualifizieren und daher auch verhältnismäßig und angemessen im 
engeren Sinne. Ziel muss es sein, die persönlichen Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren. 
Im Gegensatz zu einer noch stärkeren Eingrenzung und Reduzierung der Anzahl erlaubter 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei privaten Zusammenkünften bleibt es bei der Ausgangs-
beschränkung im Sinne dieser Verfügung erlaubt, die gemäß § 6 der Nds. Corona-Verordnung 
zulässigen, privaten Zusammenkünfte zu begehen. Es wird lediglich der Zeitraum einge-
schränkt, in dem die privaten Zusammenkünfte stattfinden können, und damit die Anzahl der 
privaten Kontakte („Besuchs-Hopping“) sowie deren Intensität reduziert.  
Von einer gemeindescharfen Differenzierung ist hingegen abzusehen, da persönliche Kontakte 
immer auch gemeindeübergreifend stattfinden und landkreisweit ein hoher Inzidenzwert von 
über 200 zu konstatieren ist. Diesen gilt es schnellstmöglich wieder zu senken, um auch wei-
terhin eine effektive Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können. 
Zur Klarstellung wird abschließend darauf hingewiesen, dass eine Ausgangsbeschränkung 
keine Reisebeschränkung darstellt. Den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Grafschaft 
Bentheim ist es weiterhin erlaubt, das Kreisgebiet zu verlassen, sofern das Verlassen bzw. 
Wiedereinreisen noch vor bzw. nach den jeweiligen Zeitkorridoren (21:00-05:00 Uhr bzw. 22:00 
Uhr-05:00 Uhr am 24.12.2020) erfolgt. 
 

Zu Ziffer 2: 
Mit der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Nds. Corona-
Verordnung) vom 30.10.2020, zuletzt geändert durch Verordnung am 15.12.2020, hat das Land 
Niedersachsen landesweite Schutzmaßnahmen zum Schutz vor einer weiteren exponentiellen 
Ausbreitung der SARS-CoV-2-lnfektionen angeordnet. Die Verordnung sieht bei Erreichen un-
terschiedlicher 7-Tages-lnzidenzwerte jeweils daran angepasste Maßnahmen vor. Der höchste 
7-Tages-lnzidenzwert, an den der niedersächsische Verordnungsgeber vergleichsweise stren-
ge Maßnahmen geknüpft hat, beträgt 100 Fälle pro 100.000 Einwohner. Im hiesigen Kreisge-
biet liegt die 7-Tagesinzidenz inzwischen bereits über der 200-er Marke. Maßgeblich sind dabei  
die vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt angegebenen Werte. Das für Gesundheit 
zuständige Landesministerium gibt diese auf der Internetseite 
www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle lage in niedersachsen/ bekannt. Der Inzidenzwert 
für die Grafschaft Bentheim liegt - Stand 22.12.2020 – bei 210,7 pro 100.000 Einwohner in den 

http://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle%20lage%20in%20niedersachsen/


 
 

letzten 7 Tagen. 
Insofern haben sich die lnzidenzwerte im Bereich des Landkreises Grafschaft Bentheim inzwi-
schen weit von den in der Nds.Corona-Verordnung angegebenen Maximal-lnzidenzwerten ent-
fernt, sodass von der in § 18 der Verordnung in solchen Fällen vorgesehenen Möglichkeit der 
„weitergehenden Anordnungen" Gebrauch gemacht wird. 
So verfolgt die unter Ziffer 2 angeordnete Beschränkung der Besuchskontakte unter den dort 
genannten weiteren Voraussetzungen den Zweck, eine ungehinderte Ausbreitung des SARS-
CoV 2-Virus speziell in Alten- und Pflegeeinrichtungen zu verhindern. 
Geschützt werden sollen zum einen die dort lebenden Bewohner, die schon aufgrund ihres 
Alters per se zur Corona-Risikogruppe gehören und an dem Virus schwer erkranken bzw. ster-
ben können. Zum anderen soll mit den Maßnahmen auch das Gesundheitssystem geschützt 
werden, welches im Falle eines zeitgleichen massiven Ausbruchsgeschehens in mehreren Al-
tenpflegeeinrichtungen schnell in eine Überlastungssituation geraten kann, mit der möglichen 
Folge, dass dann weder die Behandlung der mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Patienten 
noch die Behandlung anderer Patientengruppen sichergestellt ist. 
Die mit dieser Allgemeinverfügung verhängten Anordnungen sind zur Erreichung dieser Zwe-
cke geeignet erforderlich und angemessen, wie sich aus dem Folgenden ergibt: 
Nach derzeitigen Erkenntnissen erfolgt die Übertragung von SARS-CoV-2 bei einem direkten 
Kontakt, z.B. über das Sprechen, Husten oder Niesen. In der Übertragung spielen Tröpfchen 
wie auch Aerosole (feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne), die längere 
Zeit in der Luft schweben können, eine Rolle, wobei der Übergang zwischen den beiden For-
men fließend ist. Bereits durch mild erkrankte oder auch asymptomatisch Infizierte kann es zu 
Übertragungen dieser Art kommen. COVID-19 gilt als sehr leicht übertragbare Infektionskrank-
heit. Die Reduzierung der Besuchskontakte in Verbindung mit dem an den Besuchern durchge-
führten Corona- Schnelltests ist dazu geeignet, den Eintrag virenbelasteter Aerosole in Alten- 
und Pflegeeinrichtungen deutlich zu reduzieren und die in den besagten Einrichtungen leben-
den Risikogruppen so erheblich effektiver vor einer SARS-CoV-2-lnfektion zu schützen. 
Mit dem Schutz der in den Einrichtungen lebenden Risikogruppen einher geht der Schutz des 
Gesundheitssystems vor einer Überlastung. Im Bereich des Landkreises Grafschaft Bentheim 
ist es bereits in mehreren Alten- und Pflegeeinrichtungen zu massiven Ausbruchsgeschehen 
mit einer Vielzahl an Infizierten gekommen. Auch wenn die Auslastung der lntensivbetten in 
dem nahe gelegenen Krankenhaus derzeit noch ausreicht, steht zu befürchten, dass weitere 
mögliche Ausbruchsgeschehen unmittelbar eine gleichzeitige Behandlung vieler Menschen 
erforderlich machen und es dadurch zu einer Überlastung (auch) des umliegenden intensivme-
dizinischen Bereichs kommt. 
Die angeordneten Maßnahmen sind daher insgesamt geeignet, den mit ihnen verfolgten Zweck 
zu  fördern. 
Sie sind zur Förderung dieses Zweckes auch erforderlich. Erforderlich ist eine Maßnahme 
dann, wenn kein Mittel zur Verfügung steht, welches den gleichen Erfolg herbeiführen würde 
und die Betroffenen dabei weniger belastet. Vorliegend stehen keine gleich geeigneten milde-
ren Mittel zur Verfügung, um die angestrebte infektiologische Risikoverringerung zu erreichen. 
Vielmehr greifen die angeordneten Maßnahmen genau an der Stelle ein, wo sich im Kreisgebiet 
inzwischen sogenannte „Hotspots" gebildet haben. Die Maßnahmen setzen dabei zum einen 
bei dem Besuchten an und schränken dessen soziale Kontaktmöglichkeiten ein, zum anderen 
schränken sie auch die Rechte potentieller Besucher ein. Damit greifen die Maßnahmen insge-
samt aber lediglich in die Rechtssphäre der an dem Besuchskontakt Beteiligten ein. Mit ande-
ren Mitteln könnte eine vergleichbare infektionsepidemiologische Wirkung nur erreicht werden, 
indem eine unbestimmte Vielzahl weiterer Personen empfindliche Rechtseinschränkungen hin-
zunehmen hätten. 
Eine anders herum noch denkbare Verhängung eines absoluten Besuchsverbots wäre wiede-
rum für den Besuchten ein noch einschneidenderer (Grundrechts-)Eingriff, so dass auch diese 
Möglichkeit ausscheidet. 
Die Maßnahmen sind schließlich auch angemessen. Dies ist der Fall, wenn die Nachteile, die 
mit den Maßnahmen verbunden sind, nicht außer Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen. 
Die Nachteile der hier verhängten Maßnahmen stehen nicht außer Verhältnis zu dem mit der 



 
 

Allgemeinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leib, Leben und Ge-
sundheit der Bevölkerung. 
So steht der Eingriff in das Grundrecht der betroffenen Personen auf allgemeine Handlungs-
freiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) auf der einen Seite und das auf Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG gestützte öf-
fentliche Ziel des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung und der Verhinderung der Überlas-
tung des Gesundheitssystems auf der anderen Seite nicht außer Verhältnis zueinander. Zwar 
handelt es sich vorliegend einerseits um einschneidende Maßnahmen. Berücksichtigt werden 
muss andererseits aber auch deren Kurzfristigkeit. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
räumt den Rechtsgütern Leib, Leben und Gesundheit der Bevölkerung zumindest für einen 
gewissen Zeitraum den Vorrang ein (Bayerischer VGH, Beschl. v. 27.04.2020 - 20 NE/ 20.793, 
Rn. 45, juris). Dem schloss sich auch das OVG Lüneburg in seiner Entscheidung vom 
27.04.2020 an (OVG Lüneburg, Beschl. v. 27.04.2020 - 13 MN 98/20, Rn. 32, juris). 
 
Zu Ziffer 3: 
Nach fachlicher Einschätzung des Gesundheitsamtes ist damit zu rechnen, dass ohne das Er-
greifen dieser Maßnahme kurzfristig eine neue Eskalationsstufe der Pandemiebewältigung ein-
treten wird. Es wird dann nicht mehr ausreichen, die Ansteckungen zurückzuverfolgen und alle 
betroffenen Personen unter Quarantäne zu stellen oder punktuelle Maßnahmen zu ergreifen. 
Die Ansteckungsketten müssen daher kurzfristig noch effektiver unterbrochen werden. 
Daher besteht die Erforderlichkeit, die unter den Ziffer 3 beschriebene Maßnahme zur Verhin-
derung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten anzuordnen. Diese weiterreichende effektive 
Maßnahme ist dringend notwendig und angemessen, um im Interesse der Bevölkerung und 
des Gesundheitsschutzes die dauerhafte Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems im Land-
kreis Grafschaft Bentheim sicherzustellen. 
Nach derzeitigen Erkenntnissen erfolgt die Übertragung von SARS-CoV-2 bei einem direkten 
Kontakt, z.B. über das Sprechen, Husten oder Niesen. In der Übertragung spielen Tröpfchen 
wie auch Aerosole (feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne), die längere 
Zeit in der Luft schweben können, eine Rolle, wobei der Übergang zwischen den beiden For-
men fließend ist. Bereits durch mild erkrankte oder auch asymptomatisch Infizierte kann es zu 
Übertragungen dieser Art kommen. COVID-19 gilt als sehr leicht übertragbare Infektionskrank-
heit.  
Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2 (oder höherwertigem Standard) ohne Ausatemven-
til bieten gegenüber Alltagsmasken einen zusätzlichen Schutz vor Ansteckung sowohl der ei-
genen, als auch anderer Personen. Bedingt durch das sehr dynamische Infektionsgeschehen in 
der Grafschaft Bentheim wurden in den vergangenen Wochen zunehmend Infektionen in Alten- 
und Pflegeheime getragen. Gleichzeitig besteht derzeit noch keine flächendeckende Versor-
gung und Erfahrung mit PoC-Antigen-Schnelltests. Vor diesem Hintergrund ist es zur Vermei-
dung der Ansteckung der in der Regel besonders vulnerablen Bewohner/-innen dieser Einrich-
tungen erforderlich, durch das Tragen von FFP-2-Masken das Infektionsrisiko soweit wie mög-
lich zu reduzieren. Diese Maßnahme erweist sich als erforderlich, notwendig und angemessen 
und stellt einen vergleichsweisen geringen Eingriff in bestehende Grundrechte dar.  
 
Zu Ziffer 4: 
In Ansehung des dynamischen Infektionsgeschehens innerhalb des ganzen Kreisgebietes ist 
die Zahl der Neuinfektionen insgesamt als besonders kritisch anzusehen. Derzeit liegt die 7-
Tages-Inzidenz bei 210,7 (Stand: 22.12.2020). Damit zeigt sich, dass die bereits getroffenen 
Maßnahmen nicht ausgereicht haben, um das Infektionsgeschehen nachhaltig zu reduzieren, 
was aber besonders im Hinblick auf die Auslastung der Klinikkapazitäten dringend erforderlich 
ist. Es sind daher weitere Maßnahmen zu treffen, um eine signifikante Senkung der Zahl der 
Neuinfektionen zu erreichen. Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes werden daher auch weiterhin 
Maßnahmen angeordnet, die zum einen die Kontakte jedes Einzelnen zu Personen außerhalb 
des eigenen Hausstandes soweit wie möglich reduzieren und zum anderen besonders vul-
nerable Gruppen besonders vor einer Infektion schützen sollen. 
Die Vielzahl von Infizierten im Landkreis Grafschaft Bentheim macht es wahrscheinlich, dass 
Infizierte vermehrt auch die unter Ziffer 4 genannten Einrichtungen ( aufsuchen oder gar dort 
arbeiten.  



 
 

Zugleich werden diese Einrichtungen besonders häufig von vulnerablen Gruppen aufgesucht. 
Zur Vermeidung der Ansteckung einer Vielzahl von ggf. vulnerablen Personen durch einzelne 
in diesen Einrichtungen Tätige ist ein Schutz erforderlich, der über den einer Alltagsmaske hin-
ausgeht. Dem dient das Tragen von Masken der Schutzklasse FFP- 2 (oder höherwertigem 
Standard) ohne Ausatemventil. Vor diesem Hintergrund ist es zur Vermeidung von Ansteckung 
der in der Regel besonders vulnerablen Besucher/-innen dieser Einrichtungen erforderlich, 
durch das Tragen von FFP-2-Masken das Infektionsrisiko soweit wie möglich zu reduzieren. 
Diese Maßnahme erweist sich darüber hinaus als erforderlich, notwendig und angemessen und 
stellt einen vergleichsweisen geringen Eingriff in bestehende Grundrechte dar.  
 
Zu Ziffer 5: 
Die Maßnahmen dieser Allgemeinverfügung sind zunächst bis zum 12.01.2021 befristet, was 
eine zeitnahe und fortlaufende Überprüfung der getroffenen Maßnahmen von vorneherein ge-
währleistet. Je nach Infektionsgeschehen ist auch eine Aufhebung bzw. Verkürzung dieser Un-
tersagungen, Beschränkungen bzw. Verpflichtungen nicht ausgeschlossen, was jedoch ange-
sichts der aktuellen Entwicklung der Neuinfektionszahlen nicht realistisch erscheint. 
Ziel dieser Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungswege von SARS-CoV-2 zu unterbre-
chen und das Risiko einzudämmen, ohne dabei das öffentliche Leben gänzlich zum Stillstand 
zu bringen. Um dies sicherzustellen, sind die angeordneten Maßnahmen erforderlich und gebo-
ten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Erreichung dieses Zwecks sind nicht ersichtlich. Die-
sem Umstand trägt auch die befristete Gültigkeit der Allgemeinverfügung Rechnung, die die 
Einschränkungen vorerst auf das Nötigste minimieren soll. Insbesondere steht derzeit noch 
kein flächendeckender Impfstoff bereit und es stehen keine gezielten, spezifischen Behand-
lungsmethoden zur Verfügung. Daher stellen die kontaktreduzierenden Maßnahmen für die 
breite Bevölkerung das einzig wirksame Mittel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit 
und zur Aufrechterhaltung zentraler Infrastrukturen dar. Die Allgemeinverfügung ist auch an-
gemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebtem 
Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 
 
Bekanntmachungshinweis 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 
Abs.   4 S. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)). 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Osnabrück, Hakenstraße 15, 49074 Osnabrück erhoben werden. Die Klage 
hat gemäß § 16 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz keine aufschiebende Wirkung. 
Hinweis: 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Osnabrück die aufschiebende Wirkung gemäß § 
80 Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen. 
 
 
 
Uwe Fietzek 
(Landrat) 
 
 
Nordhorn, den 22. Dezember 2020 

 
I Niedersächsische Corona-Verordnung vom 30.10.2020 (Nds. GVBl. 38/2020, S. 368  in der Fassung vom 18.12.2020 (Nds. GVBl. 
48/2020, S. 561). 
II Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Fassung v. 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes am    
18.11.2020 (BGBl. I S. 2397). 
III Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) in der Fassung v. 24.03.2006 (Nds. GVBl. S. 178). 
 


